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Kritische Betrachtungen iiber die Seuchengesc

i ien.
des Standes Glarus zur Zeit der Vogte
(Berner-Dissertation 1923.)
Von Fr. Krebs, Glarus.

Im Hauptteil der

vorliegenden Arbeit (Seuchengeschichte)
hat der Verfasser auch

. hen
das Vorgehen in den_ VOgtel]gI;{;aiI‘:;ﬂf}gen
der Stand Glayys beteiligt, war, in den B(?relch df)fr hten und Ver-
einbezogen yng in Kiirze auch ;vichtlge Ansic
figungen anderer St estreift. s sich
gDe%' Stand Glari??vii fn 13 Vogteien betelhgt’h“:ﬁza;iche—'
ergibt, dasg nicht nyp Seine politischen, sox}dern aucen
Polizeilichen Interessen sehr weitveI‘ZWelgi:’e W?Jring;lbelege im
Als Grundlagen beniitzte der Verfasser dle(?ﬁfndsgemeinde-
Staatsarchiy (Briefe dey Landvégte, Rats- un Stinde). Dieses
Protokolle yn( Briefe der Regierungen ande_rel‘ Original wieder-
Materia] wurde in einem ersten Teil z. T.' e (’jr 2;:rilch ist. (Die
gegeben, was hjey des Umfanges halber n10h1‘3_ lfcrllic%l )
beit ist i Selbstverlag des Verfassers er.h'& h n.B-etrachtung
le wichtigsten Punkte wurden einer krltl(s_lc \ Auffassungen,
unterzogen, auf Grundla,ge der heute gelten eifl e'regelt, sind.
Wie sie auch durch dag eidg. Tierseuchengese Zfsefe heutigen
ugleich konnte erforscht werden, inwieweit u en schon aus
nschauungen mit den alten, praktischen ErfahruI;% ab sich die
der Zeit qep Vogteien im Einklange stehen. Ks efes heutigen
interessante Tatsache, dass die Hauptwurzeln -ung r damaliegn
erfahrens in der Seuchenbekimpfung schon in j elegenheit
Zeit, Boden zy fassen suchten. Es wurde in der enrelaiggt ist.
viel mehy geleistet, als man heute anzunehmen g htige Bestim-
°r Vollstindigkeit, halber wurden auch WEI‘(;eisgh die Alp-
Mungen iiber dey Viehhandel, den Verkehr it Absch’nitten in
Wirtschaft ynq die Hundepolizei in separaten

5



62

Kiirze behandelt. Die Abhandlungen iiber diese Gegenstinde
erstrecken sich jedoch in der Hauptsache dann nur auf das
engere Gebiet des Landes Glarus.

A. Betrachtungen iiber die Seuchen-Geschichte.

1. Begriindele und unbegriindele Ansichlen iiber die Uberlragung
der Tierseuchen.

Bekanntermassen waren in fritheren Zeiten die Ansichten
betreffend Ubertragung von Seuchen sehr verschiedenartig und
war dieser Gegenstand sehr wenig abgeklirt.

So wurde noch vielfach die Luft als der Ubertriger des
Infektionsstoffes beschuldigt, und nicht selten stosst man auf
die Annahme, es konnte eine Seuche sogar auf sehr grosse Ent-
fernungen durch Windstrémungen weitergetragen werden.
In diesem Sinne spricht sich auch das Schreiben von Biirger-
meister und Rat der Stadt Zirich vom 24. Mirz 1732 an Land-
ammann und Rat zu Glarus aus, worin die Ausserung zum Aus-
druck gelangt, dass sich die damals herrschende Seuche weder
den Menschen noch den Waren mitteile, sondern nur noch dem
Vieh, und auch dieses infiziere sich gegenseitig nicht mehr.
Die Krankheit sei daher nur noch als ein ,,in der Luft fliegendes,
forteilendes Gift anzusehen. — Gemaéss dieser Auffassung kam
benannte Behorde zu dem Antrag, es sei der Verkehr wieder
allseitig frei zu geben.

Diese Ansicht der Seuchenverbreitung durch das Medium
der Luft vermochte sich, an Hand der vorliegenden Belege aus
der damaligen Zeit beurteilt, durch das ganze 18. Jahrhundert
zu erhalten. So empfahl der Biirgermeister und Rat der Stadt
Zirich in einem von ihm zum Drucke beférderten und verbreite-
ten Aufklirungsschreiben vom 18. November 1796 als Vor-
beugungsmittel: es sollen die Fenster und Tiren nach dem
,,angesteckten‘ (infizierten) Ort hin geschlossen gehalten, und
solle die Liiftung der Stélle nach der andern Seite hin vor-
genommen werden.

Ferner wird in dem erwahnten Schreiben empfohlen, durch
Flammenfeuer im Freien aus wohlriechendem Reisig die Luft
tiaglich zu ,,reinigen*. Auch ofteres Schiessen in der Umgebung
der Dérfer wird als Vorbeugungsmittel empfohlen.

Neben diesen phantastischen Ansichten stésst man aber auch
auf Zutreffendes. |
~ So existierte zu gleicher Zeit bereits auch die Uberzeugung,
und es vermochte sich diese, gestiitzt auf die Erfahrung, immer



_ 6

mehr Geltung zu verschaffen, dass die Tierseuchen durch
infiziertes Vieh und tierische Produkte (Hiute, Felle)
und allerlei andere Handelsware verschleppt werden, fiir welche
Ansicht die immer und immer wiederkehrenden Vieheinfuhr-
verbote der Kantone und Landschaften, sowohl gegenseitig als
auch gegen das Ausland, Zeugnis ablegen. Aber auch die Ein-
fuhrverbote fiir Hiute, Felle und andere Warenartikel aus ver-
seuchten Gegenden sind ziemlich hdufig anzutreffen. So hatte
beispielsweise der Rat zu Glarus schon im Jahre 1682 die Ein-
fuhr von Hiuten von umgestandenen Tieren aus dem Kanton
Graubiinden bei Androhung von Bestrafung verboten.

Auch der Personenverkehr wurde als Verbreiter von
Tierseuchen angesehen, namentlich wurde das Ubernachten von
umherziehendem Volk in Stillen und auf Heustocken hiefiir
beschuldigt. Auch aus dieser Krwithung verbot die Grafschaft
zu Baden am 18. Dezember 1713 im Namen der regierenden
Stinde, umherziehendes Volk zum Ubernachten in Stille
und  Scheunen aufzunehmen, und verfiigte die Ausweisung
von derart umherziehendem Volk aus der Grafschaft inner-
halb kiirzester Frist. Ferner wurde den Metzgern aus ver-
Seuchten Gegenden der Eintritt in die Grafschaft verboten.
Dass duych Kleider, die durch den Umgang mit Vieh verun-
reinigt sind, Tierseuchen iibertragen werden konnen, war also
auch bereits bekannt, geht aber besonders deutlich aus dem am
22, September 1713 von Landammann und Rat zu Uri an Land-
ammann und Rat zu Glarus gerichteten Schreiben hervor.
Gemiss diesem Schreiben hatte der Rat zu Uri den vom Herbst-
viehmarkt zu Lugano in das Land zuriickkehrenden Viehknech-
ten eine Quarantinefrist auferlegt vor der Einreise, mit der
Begriindung, die Erfahrung habe gelehrt, dass der ,,Hornvieh-
Presten‘* durch Kleider von einem Stall in den andern getragen
und gesundes Vieh damit angesteckt werden konne.

Interessant ist auch die aus den Belegen sich ergebende

atsache, dass schon vor ca. 200 Jahren die Milch von seuche-
kranken Tieren als gefihrlicher Ubertragungsfaktor der Seuchen
betrachtet, wurde; in dhnlichem Sinne wurde auch das durch-
geéseuchte Vieh beurteilt, wie sich bei der Priifung der
vorliegenden Akten deutlichst erwiesen hat.

2. Die Leitung der Seuchenbekimpfung.

Wie bei den meisten anderen Stinden, so leitete auch im
‘Lande Glarus die oberste Landesbehoérde, der Landammann
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und Rat die Seuchenpolizei selbst, sowie diese Behorde in ge-
wissem Umfange damals auch die Gerichtsbarkeit selbst aus-
ibte.

Nach den vorhandenen Dokumenten konnte der Verfasser
den Schluss ziehen, dass die glarnerische Landesbehérde sich
die Bekiimpfung der Tierseuchen sehr angelegen sein liess, und
mit Eifer auch nach deren Vervollkommnung gestrebt hat.
Nirgends konnte ich die Wahrnehmung machen, dass sie sich
durch irgendwelchen Einfluss von den angestrebten Zwecken und
Zielen hitte ablenken lassen. Oft schien die Behéorde in der Aus-
wahl der zu treffenden Massnahmen den kostspieligeren Weg
eingeschlagen zu haben, bei fachménnischer Betrachtung jedoch,
und in Beachtung des guten Erfolges erwies sich aber, dass sie
so rascher und billiger zum Ziele gelangte.

Die rege Tatigkeit der leitenden Organe der Seuchenbekdamp-
fung aus der Zeit, in welche diese Betrachtungen fallen, kommt
recht deutlich zum Ausdruck in jenen Jahren, in welchen das
Land von Seuchen ziemlich erheblich heimgesucht wurde (1732,
1764 und 1765, sowie 1795).

Als im Sommer 1795 die Lungenseuche unter dem Vieh der
Alp Bréch bei Braunwald auftrat, tibertrug der Rat die Seuchen-
bekampfung einer Kommission, zu der auch ein Arzt und
zwei ,,Vieh-Arzte** beigezogen wurden, und gab dieser Kom-
mission Kompetenz zu freiem Handeln. Die von dieser Kommis-
sion geleistete Arbeit bewegte sich ebenfalls im Zeichen des
Fortschrittes und des Erfolges, was ihr um so leichter fiel, als
ihr, wie erwihnt, Vollmacht zu freiem Handeln erteilt worden
war.

Die Verfiigungen des Rates hatten beim Volke nicht immer
den verdienten Anklang gefunden, und auch bei den Gemeinde-
behorden, welche die polizeilichen Massnahmen durchzufiihren
hatten, hatte er oft Miihe, seine Anordnungen nach Wunsch in
die Tat umzusetzen. Dies war fir die damalige Zeit wohl
erkliarlich, weil die Belehrung noch ungeniigend und die Be-
kimpfung der Seuchen noch viel zu wenig abgeklart war, und
‘anderseits, weil eine einheitliche stabile Gesetzgebung mit ge-
nauer Umschreibung der Massnahmen fehlte; so war es natiir-
licherweise nicht mdoglich, dass sich das Volk von heute auf
morgen in die ihm neu erscheinenden Tatsachen und Mass-
nahmen hineinfinden konnte.

Immerhin stiitzte sich der Rat auf seine fortschrittlichen
Auffassungen, und trachtete mit allen ihm zur Verfiigung
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Stehenden Mitteln danach, seine getroffenen Verfiigungen bei
den Gemeindeorganen und Besitzern in die Tat umzusetzen.
Wo sich Gleichgiiltigkeit seitens der Gemeindeorgane dusserte,
oder Viehbesitzer den Vorschriften nicht Folge leisteten, wurden
dieselben zitiert und notigenfalls bestraft. Siumige Gemeinde-
behoérden wurden fiir den durch ihr Verhalten verursachten
Schaden haftbar erklart. Dieses Vorgehen erhellt besonders
aus den Ratsverhandlungen vom 6.und 12. Mai 1764. Dabei
Wurden u. a. zwei Gemeindevorgesetzte ihren beziiglichen Pflich-
ten enthoben und durch andere ersetzt.

Wie im engeren Lande selbst, so stand auch die Leitung der
Seu chenpolizei in der Herrschaft Werdenberg, welche alleiniges
Eigentum der Glarner war, ausschliesslich in den Hinden des

ates zu QGlarus. Ausfiihrendes Organ war der jeweilige
‘dortige Vertreter, der Landvogt. Dieser traf die ersten Ver-
Ugungen in der Regel nach eigenem Ermessen, erstattete hierauf
urch Absendung eines Boten mit dem schriftlichen Bericht
Seinen Rapport ab und empfing eventl, von der Behorde zu
Glarus hierauf weitere Weisungen.

Die Landvogte hatten in der Regel in der Seuchenpolizei

8ute Erfolge aufzuweisen, da sie sich nur mit Halbheiten in

er Durchfithrung der Massnahmen nicht begniigten, vollig
Unabhingig waren, und in den Stand gesetzt waren, sich in
Anbetracht ihrer Kompetenzen die nétige Autoritit zu ver-
Schaffen gegeniiber den Widerspenstigen.

So muss auch der Erfolg in der Seuchenbekimpfung zu
Werdenberg, trotzdem die Landschaft sehr exponiert gelegen
War und fiir weite viehzuchttreibende Gebiete das Durchgangstor

lldete, als ein guter anerkannt werden.

Zur Zeit der Vogteien waren die politischen Verhiltnisse
Und Tpteressen sehr weitverzweigte; dadurch wurden natiirlich
Ach dje Interessen der Seuchenbekimpfung dementsprechend
umf&ngreich, da sich dieselben auf alle Vogteien erstreckten,
AN denen das Land Glarus beteiligt war.

Wihrend Werdenberg unter der Alleinherrschaft von Glarus
Stand, verteilten sich die Interessen bei den Vogteien Uznach
und Gaster schon auf zwei Stinde, da bei diesen Landschaften
duch der Stand Schwyz an Seite von Glarus beteiligt war. Der

1tz deg Landvogtes im Gaster war Schénnis.

Noch vermehrt summierten sich die Einfliisse verschiedener
Stinde bei den iibrigen Vogteien, an welchen Glarus, wie
I der Einleitung erwihnt, beteiligt war, und erreichten ihren
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Hohepunkt in den ennetbirgischen Vogteien (Lugano,
Locarno, Mendrisio und Maienthal), welche mit dem Jahre 1513
als Gemeine Herrschaften aller eidgendssischen Stéinde (mit
Ausnahme von Appenzell) konstituiert waren, und wo demgemiiss
der Einfluss und das Interesse all dieser Stinde zur Geltung kam.
Dass unter solchen Verhéltnissen die zusténdige Sanititsbehorde
oder Verwaltungsbehérde vielseitigen Anspriichen und Wiinschen
ausgesetzt war, liegt wohl auf der Hand.

Wie sich aus dem vorliegenden Material entnehmen lisst,
amtierte in der Tierseuchenpolizei in verschiedenen Stinden
und Vogteien ein Sanititsrat (Schwyz, Ziirich, Graubiinden,
Lugano, Mendrisio). |

3. Die Beiziechung von Tierdrzlen in der Seuchenbel:impfung.

Da zu jener Zeit die tierdrztlichen Kenntnisse nur auf
empirischen Grundlagen basierten, wie lberhaupt die Tier-
medizin und Seuchenbekimpfung noch auf niederer Stufe
standen, so waren auch diese Funktionire in der amtlichen
Seuchenpolizei in den ersten zwei Jahrhunderten des Bestehens
der Vogteien, soviel aus dem vorliegenden Material ersichtlich,
in der Regel nicht betiatigt. So geht auch aus den Belegen
betreffend die tierérztliche Behandlung von verseuchtem Vieh
an der Alp Miirtschen aus den Jahren 1586, 1587 und 1588
hervor, dass die Titigkeit des Tierarztes eine private war. Auch
waren jedenfalls nur wenige, welche sich auf dem Gebiete der
Tierarzneikunde mit etwelchem KErfolg betitigten. Der Unter-
such des Viehes beim Ausbruch von Seuchen (Ratia) wurde
dagegen in der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts sehr oft
durchgefiihrt, da die Verfiigung der Anzeigepflicht, bezw. deren
Erfillung zu wenig Verlass bot. Diese Untersuchungen und
Kontrollginge wurden durch sog. Visitatoren oder Gemeinde-
verordnete (oft auch durch Wasenmeister) ausgefiihrt. In An-
betracht der ungeniigenden Kenntnisse iiber die Verhaltungs-
massregeln war es wohl kaum anders méglich, als dass hier-
durch die Seuchen oft noch verbreitet wurden.

Aus der Ratsverhandlung vom 12. Mai 1764 ergibt sich,
dass durchgeseuchtes Vieh tierirztlich untersucht werden musste,
und erst aus der Aufsicht entlassen werden durfte, wenn der
Tierarzt die Erlaubnis hierzu erteilt hatte. Erst hernach durfte
die Vermischung mit undurchseuchtem Vieh wieder stattfinden.

Im Jahre 1795 hatte das Standesansehen wieder einen
Gewinn zu verzeichnen, indem zwei Tierdrzten schon ziemlich
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Veitgehende Kompetenzen eingeriumt wurden in der Bekamp-
ung der Lungenseuche an der Alp Brich. Sie wurden zu den
“ratungen der Sanititskommission beigezogen, hatten an der

P Vieh zu untersuchen und Weisungen zu erteilen iiber die
¢rptlecung und Behandlung des verdéichtigen, Notschlachtung

Veizhkranken und richtige Verscharrung des umgestandenen

es,

. Aus dem Material iiber die Vogteien ist zu entnehmen, dass

"M Jahre 1749 der Vieharzt Heinrich Bichli von Wiirenlingen
urch den Landvogt zu Baden nach dem Frickthal und Schwarz-

Walq abgeordnet wurde, um Nachforschungen anzustellen iiber
®n Stand einer dort vorkommenden Seuche, sowie iiber die

8etroffenen Massnahmen, unter Berichtabstattung an den Auf-

traggeber. _

Der Stand Uri sandte im Jahre 1750 einen Tierarzt nach den
‘?flnetbirgischen Vogteien, um sich iiber den Sachverhalt betreffs

®uchen die notigen Informationen zu erholen.

Im Jahre 1780 wurde von den regierenden Stidten des
ThUTgauS eine Thurgauische Sanitatsordnung im Drucke aus-
Segeben. Diese enthilt Instruktionen an die Viehirzte iiber das
v ®rhalten beim Herrschen von Seuchen, sowie auch die Be-
St“THanZgr, dass zur Ausiibung der Vieharzneikunst nur Leute
“Ugelassen werden, welche vom regierenden Landvogt befihigt
“achtet, von ihm die Bewilligung sind Instruktionen erhalten,
U0d bej ihm das Handgeliibd abgelegt hatten. Es wurde iiber

'eselben ein Verzeichnis gefiihrt.

Im Jahre 1796 war vom Sanititsrat der Stadt Ziirich zur

ek'E't-mpfung der ,,pestartigen Seuche‘ des Rindes an die Ober-

Und Landvogtei-Amter eine gedruckte Anleitung ausgegeben

Vorden, Diese Anleitung enthilt die Bestimmungen, dass

é’ €ine unpatentierten, der Kunst unkundigen Leute oder
“8enannte Pfuscher sich mit Vieh-Arzneyen abgeben sollen®.

Auch wird in dieser Anleitung den Tierdrzten zur Pflicht ge-

Macht, bei der Seuchengefahr nicht nur die verdachtigen Fille,

Sondern alle Fille von Erkrankungen von Tieren den Beamten,

Und wo immer moglich , hohen Orts* zur Anzeige zu bringen.

. erl{er wird ihnen die Fflicht auferlegt, das Volk iiber die Er-
“Neinungen der pestartigen Seuche aufzukliren. Im weiteren

Vird eine richtige Marktaufsicht mit Untersuch der Tiere ver-
INgt. Die Viehiirzte hatten auch iiber die Pflichterfiillung der

Stlslt&‘toren zu wachen. Die beigezogenen Funktionire wurden
Aatlich entschidigt.
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Im Jahre 1797 wurde der Vieharzt Oertli aus Teuffen nach
Malans amtlich beigezogen zur Feststellung und Bekimpfung
der Seuche.

Dem Geschilderten ist zu entnehmen, dass in der zweiten
Halfte des 18. Jahrhunderts sich die Einsicht Bahn zu brechen
begann, dass zu einer erfolgreichen Seuchenbekimpfung
tierdrztliche Fachkenntnisse erforderlich sind. In Ein-
sicht dessen begann in verschiedenen Stinden auch zugleich
der staatliche Schutz des tierirztlichen Berufes Platz zu greifen.

4. Die Tierseuchen.

Bei Betrachtung dieses Gegenstandes ist vor allem zu be-
denken, dass in Ermangelung einer zuverlisslichen Diagnostik in
vielen Fillen aus dem vorgefundenen Material sichere Schliisse
iiber die Art der Erkrankung nicht gezogen werden kénnen. Es
fehlen in dem Grossteil der Briefe und Protokolleintragungen
die Angaben iiber die Erscheinungen der Krankheit. Auch wer-
den vielfach keine bestimmten Bezeichnungen fiir die Krank-
heiten beniitzt ; meistenteils begniigen sich Diagnose und Bericht-
erstattung mit dem bequemen Ausdruck ,,Viehpresten oder
,,Hornviehseuche‘.

Des weiteren ist zu beachten, dassliber die Seuchenfallen in
gewissen Zeitabschnitten aus der Zeit der Vogteien jegliche Sta-
tistik fehlt.

Gestiitzt auf diesen Vorbericht kommt der Verfasser nach
Sichtung des aufgefundenen Materials zu folgenden Schliissen:

a) Vorkommen und Ausdehnung von Tierseuchen.

Die Lungenseuche herrschte im Lande Glarus in den
Jahren 1764 und 1765 mit ziemlich grosser Verbreitung (auch
an den Alpen), und im Jahre 1795 unter dem Viehbestand der
Alp Briich bei Braunwald. — Ob die Seuchenfille der Jahre 1559,
1586, 1669 und 1718 auch als Lungenseuchefille zu betrachten
sind, kann nicht entschieden werden. Jedenfalls diirfte es sich
um Lungenseuche oder Maul- und Klauenseuche gehandelt
haben. (Die Krankheit war meist auch an den Alpen aufgetreten
und es wurden Sperrevorschriften verfiigt.)

Mehrmalige Meldungen iiber das Auftreten der Lungenseuche
liegen auch aus den Vogteien vor, wobei Werdenberg allerdings
gut davon gekommen zu sein scheint (in den Jahren 1747 und
1795 herrschte sie im Toggenburg). Anno 1753 wurden Seuchen-
fille aus den ennetbirgischen Vogteien gemeldet, welche wohl
als Lungenseuche zu betrachten sind.
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Von den Stinden war Graubtinden am meisten von der
Lungenseuche bedroht, und wurden dessen Viehbestinde von
dieser Krankheit vielfach geschidigt, und manche Viehsperre
Wurde seitens der Landschaften Werdenberg und Sargans
gegentiber (raubiinden verhingt.

Die Lungenseuche war ein hiaufiger Gast und verursachte
8rosse Schiden unter den Viehbestinden in der Kidgenossen-
“chatt. Sie machte sich auch in bezug auf den Viehhandel und
Fxport in schiidigender Weise fithlbar.
~ Uber Rinderpest sind im Lande Glarus nach dem vor-
llﬁ‘genden Material keine Fille zu verzeichnen, ebenfalls keine aus
dlon Vogteien. .
Im Jahre 1797 trat die Krankheit (,,Viehpest*) laut Schreiben
des Sanititsrates der Stadt Ziirich an Landammann und Rat

zu Glarus (vom 29, August 1797) in Baselland auf und auch im
Aargau, -

Die Maul- yungq Klauenseuche herrschte im Lande

Glarus in grogger Ausdehnung im Jahre 1732. — Sie trat auch
M andern Gebieten der Eidgenossenschaft auf. Die Viehverlus.te
an dieser Krankheit sollen damals nicht bedeutend gewesen sein.
- Wihrend ang Werdenberg, Sargans und aus dem Lande Uri
Fille vop Milzbrand und Rauschbrand gemeldet wurden,
ehlen dieSbezﬁinche Angaben aus dem Lande Glarus, obwohl
dlb sicher alizunehmen ist, dass diese zwei Krankheiten auch
hier Vorgekommen sind. Das Fehlen von diesbeziiglichen i}n-
gaben liegt darip begriindet, weil gegen diese Krankheiten keine
umfassenden Massnahmen getroffen wurden, und dieselben daher
den Rat wenig beschiiftigten, und anderseits, weil die Nach-
iorsehung und Anzeigepflicht nur bei grosserer Ausdehnung
von Seuchen in Funktion traten.

Uber Fille von R otz und Wut finden sich im Lande Glarus
‘eine Angaben, Dagegen herrschte eine Rotz-Enzootie im Jahre
1753 in den Landschaften Uznach und Gaster.

Schaf- und Ziegenriude kamen im Lande Glarus vor,

a zu deren Bekiimpfung vom Rat Glarus im Jahre 1710 eme
eztigliche Vertligung getroffen wurde.

Das Auftreten von spezifischen seuchenartigen Krank-
heiten unter den Schweinen konnte hierorts nicht fest-
gestellt werden, doch sind Anhaltspunkte vorhanden, dass
Seuchen bei diesen Tieren im éstlichen Gebiet der Eidgenossen-
schaft damals vorkamen, denn am 2. Oktober 1561 verfiigte
der Rat zu Glarus aus diesem Grunde die Beibringung von
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Gesundheitsscheinen fur die Einfuhr von Schweinen in ost-
schweizerische Vogteien.

b) Wie die Erscheinungen von Tierseuchen geschil-
dert wurden.

Die Maul- und Klauenseuche. Diese heutige Bezeich-
nung war damals noch nicht Gebrauch. Die Krankheit wurde
in der Anleitung, welche vom Rat zu Glarus im Jahre 1732 an
die Gemeindeorgane und Vogteien zugestellt wurde, geschildert
als eine Krankheit mit ,,Blatern und Schrunden‘ auf der Zunge.
Ferner wird erwithnt, dass diese Blasen hernach platzen und sich
in ein ,,brandiges Geschwir' verwandeln. Um die Krankheit
rechtzeitig zu erkennen, sollen deshalb die Zungen der Tiere
taglich mehrmals besichtigt werden. Auch wird erwiihnt, dass
sich oft schon im Anfange plétzliche Todesfille emstellen
Uber Erscheinungen an den Klauen usw. enthilt die Anleitung
keine Angaben. Sle hatten wahrscheinlich nicht so schlimme
Folgen, wie das beim heutigen Auftreten oft der Fall ist.

Der Milzbrand wurde als ,,Milzi-Sucht“ bezeichnet. Bei
den Schilderungen iiber den Milzbrand wird gewéhnlich erwihnt,
dass das Blut schwarz, die Milz vergrossert, und das Fleisch mit
,,schwarzen Striemen‘‘ durchsetzt gewesen sei, auch dass der
Tod sehr rasch erfolgt sei.

Uber die Krscheinungen des Rauschbrandes liegen An-
gaben hier nicht vor, doch diirfte schon die dazumalige Bezeich-
nung als ,,Fliegender Brand‘‘ die Haupterscheinung der Krank-
heit in der typischen Form wiedergeben.

Der Rotz, welcher in der Rotz-Enzootie im Jahre 1753 in
den Landschaften Uznach und Gaster aufgetreten war und
hauptsichlich als schwere Hautrotzform sich zeigte, wurde von
Landvogt J. Balth. Marti zu Schinnis als ,fliegender Wurm*
bezeichnet. Die kranken Tiere zeigten Eiterbeulen in der Haut,
unter der Haut und zwischen den Muskeln. Sie reichten oft
bis auf die Knochen, welche an diesen Stellen auch verindert
waren. Die inneren Organe, speziell auch Lunge und Leber,
seien unverindert gewesen.

Beziiglich der alten Beschreibungen der Wut, der Lungen-
seuche und der Rinderpest bin ich auf die vorliegenden, von den
Behérden anderer Stinde in damaliger Zeit hieher zugestellten
Beschreibungen angewiesen.

Der Sanitidtsrat der Stadt Ziirich beschrieb die Wut des
Hundes anno 1765 als eine Krankheit, die durch den Biss von
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wutkranken Hunden auf den Menschen iibertragen .werde.
Die Krankheit beginne beim Hund mit Traurigkeit, miirrischem
Wesen, Unruhe, Anzeichen von Kkel gegeniiber Futter un.d
Getrink. Hicrauf suche das Tier zu entfliehen, zeige sich zornig
gégeniiber unbekannten Personen; weitere Erscheinungen selen.:
Senken des Kopfes und der Rute, Verlust der gewohnten Stimme,

ufregung, Beissucht nach allem was dem Tier in den Weg
kommt’ -

_ naturliche Bewegungen, Fortrennen, Renm?n im
IS-I‘QISQ herum, Heraushingen der bleifarbenen Zunge, die mit
Schaum bedeckt sei, Hierauf folgen Angaben iiber rasch zu-
ne'ﬂfnende Entkriftung und Eintritt des Todes. |

Uber die Lungenseuche des Rindes gab ebenfalls der
Sanititsrat der Stadt Ziirich im Jahre 1751 eine Beschreibung,
Welche in den Hauptpunkten in aller Kiirze hier wiedergggeben
sel; die Erscheinungen am kranken Tier sind wie folgt geschildert :
testreckte Kopfhaltung, erschwerte Atmung, Stéhnen, ,hef-
tiges Klopfen an der Laffe* (gemeint ist wahrscheinlich aufge-
regte Herztitigkeit), Aufhéren der Fresslust, Versiegen der
Milch, Festliegen der Haut, gestriubte Haare. Erseheinungen
bei der Sektion: Lunge meist, aross, aufgetrieben, oft nur eine
Hﬁl{-te’ oft jedoch die ganze Lunge vér'andert, mit einem dichten,
sulzigen Schlein tiberzogen, mitiu den Rippenwiinden fest ver-
klebt, die verinderten Teile dap Lunge faulig entartet, oft ver-
hill‘tetf Ansammlung von Fldssigkeit in. der BI‘USthéhle, bel
dlteren Krankheitstillen Gelbfirbung und Entartung des
Kérperfettes, Fleisch blass und missfarbig. Vorkommen der
Krankheit

sowohl bei Weide- als bei Stallvieh (nicht selten bei
Ma,stoehSen) .

Beziiglich der Rinderpest schrieb der Sanitatsrat der
Stadt Ziirich im Auftrage von Biirgermeister und Rat im Jahre
1?96: Ubliche Bezeichnungen der Krankheit: Allgemeine Horn-
\?ehseuehe, ungarische Krankheit, Magenbrand, Magenseuchfz,
bbergaue, Loserdiirre, Gallenruhr, Blattern, Rinderpest. Dlg
rankheit gehe sehr schnell, am ersten bis dritten Tag in ,,Brapd
itber. Die Frscheinungen seien zuerst von anderen Krank.}‘len;en
Wenig  verschieden und bestehen in Mattigkeit, getriibtem
Blick, ungleicher Hauttemperatur, beschleunigter Herztiitigkeit,
trockenen Exkrementen, ficherigem Harn, trockenem Flotz-
maul, erschwerter Atmung, Stéhnen, Zittern der Haut. Bei
frithzeitiger Schlachtung sei innerlich wenig festzustellen. Der
Inhalt des Blittermagens sei trocken, die Gallenblase zZumeist
stark angefiillt, die Galle in der Farbe verschieden (schwarz bis
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gelb), Lagmagen oft entziindet, das Fleisch noch wenig ver-
andert. Bei vorgeschrittenem Stadium der Erkrankung werden
folgende Erscheinungen erwihnt: Korper kiihl, Mattigkeit hoch-
gradig, eiteriger Ausfluss aus der Augenhéhle, iibelriechende
Entleerungen aus Maul und Nase, Kolikzufille, Darmentleerun-
gen diinn, oft blutig, Entkriftung zunehmend, Versagen des
Futters und Getranks. KErscheinungen bei der Sektion: Ent-
leerung iibelriechender Gase aus den Korperhohlen, Entartung
der Schleimhidute und Organe.

Beschreibungen iiber die Erscheinungen der spezifischen
Seuchen der Schweine, sowie der Schaf- und Ziegen-
rdude konnten nicht aufgefunden werden.

Eine eingehende Schilderung iiber die Maul- und Klauen-
seuche wurde, wie aus vorliegendem zu entnehmen ist, im Lande
Glarus besonders im Jahre 1732 anlisslich des Herrschens
dieser Krankheit gegeben und soweit tunlich in das Volk ge-
tragen. Wie weit diese Aufkldarungsarbeit auch auf die
anderen Krankheiten angewendet wurde, ist nicht ersichtlich.

(Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen aus der Praxis.

Yon G. Giovanoli-Soglio.

I. Rauschbrand.

a) Kin Fall von spontaner Heilung.

Der Rauschbrand ist eine Infektionskrankheit eigener Art,
welche durch die Aufnahme eines sperzifischen Krankheits-
erregers erzeugt wird. Die Brutstitte, die wahre Heimstiitte
dieses Giftes, ist die Sumpffliche mancher Alpweiden. Dem-
gemiss ist der Rauschbrand eine an bestimmte Ortlichkeiten
gebundene Krankheit. Der in den Kérper eingedrungene Krank-
heitserreger offenbart seine Wirkung, wenn er nicht durch den
energischen Widerstand des Organismus vernichtet wurde,
durch plotzliches Auftreten einer sehr auffallenden und eigen-
tiimlichen, an der Kdérperperipherie auftretenden und mit einem
pergamentartigen Uberzug bedeckten Geschwulst. Dieselbe
lasst beim Dariiberstreichen mit der Hand ein knisterndes Ge-
rausch vernehmen und beim Betasten hat man die Empfindung,
als ob man Tauschnee zusammenpresse. Wie die Krfahrung
lehrt, ist der Rauschbrand immer eine lebensgefihrliche Krank-



	Kritische Betrachtungen über die Seuchengeschichte des Standes Glarus zur Zeit der Vogteien

